
IHR Abs. (Anschrift, Tel., Fax, E-Mail, abweichende E-Mail für Rechnungsempfang)                                                       Seminarorganisation:  E-Mail:  seminare@beraterteamkommunal.de oder bwsi15@gmx.de

                                   Bürozeiten Di, Mi, Do, von 9:00 Uhr bis 13.00 Uhr Tel. 036421/24724 * Fax: 036421/24725 

Infos zum Verein www.sozialeinitiative-camburg.de zu den Seminaren unter www.beraterteamkommunal.de 
 

Bildungswerkstatt der Soziale Initiative Camburg e.V. Bahnhofstraße 19 in 07774 Dornburg/Camburg 

@bildungswerkstatt_sic_e.v 

 

                    

                WEB – Seminar                                                                       
Bildungswerkstatt            _______________ 

Künstlersozialabgabe - für wen ist zu zahlen 
Wie erkenne ich abgabepflichtige Künstler oder Publizisten  

 

Ein kaum endendes Thema die Künstlersozialabgabepflicht von Unternehmen (Vereine, Städte Gemeinden, Ver-
bände, …) Ist unser Unternehmen, unsere Stadt oder Gemeinde, Landkreis oder Verband, Großbetrieb, kleines Un-
ternehmen u.v.a. künstlersozialabgabepflichtig, sind wir verpflichtet darauf zu achten, dass diese auch berechnet, 
erklärt und bezahlt wird.  
Wer ist denn nun Künstler oder Publizist im Sinne des Künstlersozialversicherungsgesetzes (KSVG), dazu gibt es 
den Künstlerkatalog (KSK Infoschrift Nr. 6), https://www.kuenstlersozialkasse.de/service-und-medien/mediencenter-unternehmen-und-verwerter  darin wer-
den Definitionen zu Künstlern und Publizisten aufgeführt und 145 sogenannte Katalogberufe/tätigkeiten benannt. In 
der Anlage 1 zu § 2 KSVG befinden sich aber 226 Nennungen. Warum stehen nicht alle im Künstlerkatalog? 
Schließlich muss erkannt werden, ob ein Künstler/Publizist für uns tätig wird und wir dies erfassen und bezahlen 
müssen. Was kann passieren? Wir müssen nachzahlen und ggf. können auch noch bis zu 54 % Säumniszuschläge 
dazu kommen. Also heißt es aufgepasst, dass keine Leistung vergessen wird. 
 

Wer ist Künstler oder Publizist im Sinne des KSVG, dies soll näher erläutert werden, durch:
• Für wen muss gezahlt werden? 

• Wie erkenne ich, ob es sich um einen abgabepflichtigen Künstler oder Publizisten handelt und wo findet man 
dazu Informationen.  

• Gibt es Unterschiede zwischen haupt- und nebenberuflich Tätigen, ausländische Künstler  

• Keine Zahlung für Tätige als Übungsleiter oder Ehrenamtspauschale n. § 3 Nr. 26 EstG / § 3 Nr. 26a EstG - 
Gestaltungsmöglichkeiten 

• Abgabefreie Rechtsformen, die auch künstlerische und publizistische Werke und Leistungen erbringen 

• Sie erhalten einen beschriebenen Künstlerkatalog, eine Excel-Tabelle für hunderte Künstler und zur Abgren-
zung dutzende Nichtkünstler und viele andere praktische  Beispiele und Hinweise 

• Zeit für Fragen und Diskussionen, auch wenn das im Web-Seminar nicht immer einfach ist. 

• Gern können Sie Fragen und Beispiele vorab senden. 

 
Ihr Dozent: Geschäftsführung der Bildungswerkstatt, Lutz Weber, Jurist und seit Jahrzehnten damit bestens vertraut. 
 

Das Web-Seminar findet jeweils statt: 
 

am 11. März 2026 von 14:00 Uhr bis ca. 16:00 Uhr Seminarnr: 110326SI/WebKSAKü/LW 
 

oder am 02. April 2026 von 08:00 Uhr bis ca. 10:00 Uhr Seminarnr: 020426SI/WebKSAKü/LW 

oder am 09. November 2026 von 10:00 Uhr bis ca. 12:00 Uhr Seminarnr: 091126SI/WebKSAKü/LW 

die Zugangsdaten erhalten Sie mit der verbindlichen Teilnahmebestätigung 
 
 

Zielgruppe:    all diejenigen in Verwaltungen, Einrichtungen, Vereinen, Betrieben und …, die regelmäßig vor der Frage stehen, 
„Ist bei dieser Tätigkeit oder Person die Künstlersozialabgabepflicht zu beachten oder gegeben?“  

 
 

Seminargebühren je Teilnehmer*in:  99,00 € inkl. der gesetzl. MwSt. 
      Der Veranstalter ist ein gemeinnütziger e.V. und umsatzsteuerfrei (§ 4 Abs. 22a UStG) 
(Auf Wunsch: eine vollgepackte Anwendungs-CD oder -Stick für je 10,00 € mit Erfassungsbogen, beschriebenem Künstlerkatalog, Check-
listen, Anlage 1+2 der DRV, Beispielen, fast 400 Tätigkeitsdarstellungen, Textbausteinen u.v.a.m.)                                           

(Darin enthalten sind umfangreiche Seminarunterlagen und ein Fortbildungsnachweis per E-Mail nach dem Web-Seminar / der Seminarreihe.) 
Es erfolgt eine Eingangsbestätigung, ca. 2 Wochen vor dem jeweiligen Termin die verbindliche Durchführungsbestätigung mit den Zugangsdaten zum Web-Seminar sowie 
eine Rechnung über die Seminargebühren per E-Mail. Seminarstornierungen bis vier Wochen vor Veranstaltungsbeginn sind kostenfrei, danach werden 50,00 € Bearbei-
tungsgebühr, ab zwei Woche vor dem Web-Seminartermin und bei Nichtbesuch des Web-Seminars wird die volle Gebühr fällig. Im Weiteren gelten analog die Seminarbe-
dingungen des BTK sowie die beiliegenden Hinweise. Gutscheineinlösung und Newsletter-Rabatte sind bei Web-Seminaren nicht möglich. 

Unsere Allgemeinen Seminarbedingungen finden Sie unter https://www.beraterteamkommunal.de/allgemeine-seminarbedingungen/ 


                                                                                                                  

Web-Seminaranmeldung per E-Mail  seminare@beraterteamkommunal.de, bwsi15@gmx.de  oder über die Homepage 
des BeraterTeamKommunal, auch möglich per Fax an 03 64 21 /2 47 25 bzw. per Brief 

Hiermit melden wir, verbindlich, unter Anerkennung der Seminarbedingungen, 
 

zum Seminar am:   ________Seminarnummer: _____________________________________ 
folgende MitarbeiterInnen an (Name, Vorname, Tätigkeit): 

 

80,00 € für Frühbucher bis 01.03.2026 
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